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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99010016012001, 99010016012001

Leistungsbezeichnung I Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht für
freizügigkeitsberechtigte EU-/EWR-Bürger beantragen

Leistungsbezeichnung II Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht für
freizügigkeitsberechtigte EU-/EWR-Bürger beantragen

Typisierung 3b - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung, Land:
Ausführungsvorschriften, Kommune: Vollzug

Quellredaktion Niedersachsen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek fachlich freigegeben (silber)

Begriffe im Kontext EWR-Staat, Freizügigkeitsrecht, Einwanderung,
EWR-Land, Europäischer Wirtschaftsraum,
EU-Ausländer, Krankenversicherungsschutz,
Daueraufenthalt, EU-Staat, Existenzmittel,
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Zuwanderung, Schweiz, Brexit, EU-Land, EU-Bürger,
EWR-Bürger, Einreise, Europäische Union

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Aufenthaltstitel (010)

Verrichtungskennung Ausstellung (012)

SDG-Informationsbereich Anforderungen in Bezug auf Aufenthaltskarten für
Unionsbürger und ihre Familienmitglieder,
einschließlich Familienmitglieder, die keine
Unionsbürger sind

Lagen Portalverbund Einwanderung (1080100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 06.01.2021

Fachlich freigegen durch Ministerium des Innern und für Kommunales des
Landes Brandenburg

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/_
_2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/_
_4a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/_
_12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/__47.htm
l
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/anlage_d
15.html
https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/_
_5.html

Teaser EU- und EWR-Bürger, die ein Daueraufenthaltsrecht
erworben haben, können bei der Ausländerbehörde
die Ausstellung einer Bescheinigung über das
Bestehen dieses Rechts beantragen.

Volltext Staatsangehörige der Europäischen Union (EU) und des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR: Norwegen,
Island und Liechtenstein) benötigen für die Einreise
und den Aufenthalt in Deutschland grundsätzlich
keinen Aufenthaltstitel.
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Wenn Sie EU- und EWR-Bürger sind und sich über
einen Zeitraum von fünf Jahren ständig rechtmäßig im
Bundesgebiet aufgehalten haben, können Sie ein
Daueraufenthaltsrecht erwerben. Das
Daueraufenthaltsrecht entsteht unmittelbar kraft
Gesetzes. Sie können bei der Ausländerbehörde die
Ausstellung einer Bescheinigung über das
Daueraufenthaltsrecht beantragen.
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie
bereits vor Ablauf von fünf Jahren ein
Daueraufenthaltsrecht erwerben, z.B. wenn Sie:
• sich seit mindestens drei Jahren ständig im
Bundesgebiet aufgehalten haben, während der letzten
zwölf Monate eine Erwerbstätigkeit in Deutschland
oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union ausgeübt haben und inzwischen aufgrund Ihres
Alters (Erreichen des 65. Lebensjahres) oder aufgrund
einer Vorruhestandsregelung aus dem Berufsleben
ausgeschieden sind;
• Ihren in Deutschland oder in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgeübten
Beruf infolge einer vollen Erwerbsminderung
aufgegeben haben, die durch einen Arbeitsunfall oder
eine Berufskrankheit eingetreten ist und die einen
Anspruch auf eine Rente im Bundesgebiet begründet;
• Ihren in Deutschland oder in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgeübten
Beruf infolge einer vollen Erwerbsminderung
aufgegeben haben, nachdem Sie sich zuvor
mindestens zwei Jahre ständig in Deutschland
aufgehalten haben oder
• drei Jahre ständig in Deutschland erwerbstätig waren,
nun einer Erwerbstätigkeit in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union nachgehen, aber
noch immer über einen Wohnsitz in Deutschland
verfügen, zu dem Sie mindestens einmal in der Woche
zurückkehren.
Die Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht
wird von der Ausländerbehörde ausgestellt, nachdem
diese geprüft hat, ob Sie die erforderlichen
Aufenthaltszeiten in Deutschland erreicht haben.
Hierfür ist es nicht erforderlich, dass Sie sich in dem
erforderlichen Zeitraum ununterbrochen in
Deutschland aufgehalten haben. Bestimmte
Abwesenheiten vom Bundesgebiet sind für den Erwerb
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des Daueraufenthaltsrechts unbeachtlich. So kann
auch beim Verlassen des Bundesgebiets für insgesamt
sechs Monate im Jahr, zur Ableistung des
Wehrdienstes oder eines Ersatzdienstes oder aus
wichtigem Grund einmalig für bis zu zwölf aufeinander
folgende Monate (z.B. aufgrund einer schweren
Krankheit, eines Studiums, einer Berufsausbildung)
von einem ständigen Aufenthalt ausgegangen werden.
Zeiträume der Verbüßung einer Freiheitsstrafe, die
nicht zur Bewährung ausgesetzt wurden, werden für
den Erwerb des Daueraufenthaltsrechts nicht
berücksichtigt.
Wenn Sie Ihren Aufenthalt in Deutschland für längere
Zeit unterbrochen haben, ist es nicht möglich,
vorangegangene und sich anschließende Zeiträume
zusammenzurechnen, um die
Mindestaufenthaltsdauer zu erreichen, die für den
Erwerb des Daueraufenthaltsrechts erforderlich ist.
Falls erforderlich kann die Ausländerbehörde auch die
Rechtmäßigkeit Ihres Aufenthalts überprüfen, d.h. ob
Sie während der gesamten Zeit die Voraussetzungen
des Freizügigkeitsrechts erfüllt haben.
Mit dem Erwerb des Daueraufenthaltsrechts erhalten
Sie unabhängig von Ihrer Staatsangehörigkeit eine
verbesserte („verfestigte“) Rechtsstellung. So ist das
Daueraufenthaltsrecht unabhängig vom Fortbestand
der Freizügigkeitsvoraussetzungen. Darüber hinaus
erhöht sich Ihr Ausweisungsschutz. Wenn Sie das
Bundesgebiet jedoch für mehr als zwei aufeinander
folgende Jahre verlassen, kann das den Verlust des
Daueraufenthaltsrechts zur Folge haben.
Die Bescheinigung wird unbefristet ausgestellt und
bestätigt, dass Sie das Daueraufenthaltsrecht
erworben haben. Das Dokument stellt kein
Ausweisdokument dar, d.h. Sie können mit der
Bescheinigung nicht Ihre Identität nachweisen. Daher
trägt es weder ein Lichtbild, noch besteht eine
Verpflichtung, die Angaben in dem Dokument im Fall
von Änderungen zu aktualisieren (z. B. müssen Sie die
Bescheinigung nicht aktualisieren lassen, wenn Sie sich
einen neuen Pass oder Personalausweis ausstellen
lassen oder sich Ihre Adresse ändert).
Sollten Sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, muss Ihr gesetzlicher Vertreter (z.B. die zur
Personensorge berechtigte Person) dem geplanten
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Aufenthalt zustimmen.

Erforderliche Unterlagen Die Ausländerbehörde kann die Vorlage der folgenden
Unterlagen verlangen:
• Anerkannter oder sonst zugelassener, gültiger Pass
oder Passersatz
• Nachweis, dass für die zurückgelegten
Aufenthaltszeiten vom Freizügigkeitsrecht Gebrauch
gemacht wurde (z.B. Meldebestätigung, Arbeitsvertrag,
Gewerbeschein oder Nachweis über die selbstständige
Tätigkeit, ausreichende Existenzmittel und
ausreichender Krankenversicherungsschutz,
Immatrikulationsbescheinigung)
• Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zum
geplanten Aufenthalt, wenn das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet wurde.
Im Einzelfall kann die Ausländerbehörde weitere
Unterlagen anfordern.

Voraussetzungen • Sie sind Staatsangehöriger der EU oder des EWR
• Sie können die erforderlichen Aufenthaltszeiten in
Deutschland vorweisen (in der Regel fünf Jahre, in
besonderen Fällen genügen auch zwei bzw. drei Jahre).
• Sie halten sich rechtmäßig in Deutschland auf, d.h.
Sie haben während Ihres gesamten Aufenthalts die
Voraussetzungen des Freizügigkeitsrechts erfüllt.
• Bei Bedarf können Sie die unter „Erforderliche
Unterlagen“ genannten Nachweise und Unterlagen
erbringen.

Kosten Gebühr: 10€
Für die Ausstellung der Bescheinigung. Unter
bestimmten Voraussetzungen kann eine
Gebührenermäßigung oder Gebührenbefreiung in
Betracht kommen.
Ausstellung Bescheinigung: EUR 10,00
Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine
Gebührenermäßigung oder Gebührenbefreiung in
Betracht kommen.

Verfahrensablauf • Je nach Ausländerbehörde kann eine Beantragung
über das Internet möglich sein. Informieren Sie sich, ob
Ihre Ausländerbehörde die elektronische
Antragstellung anbietet. Für den Fall einer
elektronischen Antragsstellung wird sich die
Ausländerbehörde nach Eingang Ihres Antrags mit
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Ihnen in Verbindung setzen, um ggf. Unterlagen
nachzufordern und mit Ihnen einen Termin in der
Ausländerbehörde zu vereinbaren. Während des
Termins werden Ihre Unterlagen geprüft (bringen Sie
diese im Original mit zum Termin, wenn Sie dazu
aufgefordert werden).
• Ist die Antragsstellung nur persönlich möglich,
vereinbaren Sie mit der Ausländerbehörde einen
Termin. Während des Termins werden Ihre Angaben
entgegengenommen und Ihre Nachweise geprüft
(bringen Sie diese im Original mit zum Termin, wenn
Sie dazu aufgefordert werden).
• Nach abgeschlossener Prüfung wird Ihnen
unverzüglich eine Bescheinigung über das
Daueraufenthaltsrecht oder ein Ablehnungsbescheid
ausgestellt.
• Die Abholung muss grundsätzlich persönlich erfolgen.
In der Ausländerbehörde müssen Sie eine Unterschrift
leisten.

Bearbeitungsdauer Die Bearbeitung Ihres Antrags auf Ausstellung einer
Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht erfolgt
so bald wie möglich

Frist • Die Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht
kann nach einem ständigen rechtmäßigen Aufenthalt
von fünf Jahren beantragt werden. In besonderen
Fällen kann das Daueraufenthaltsrechts bereits nach
zwei oder drei Jahren bescheinigt werden. • Die
Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht wird
unverzüglich unbefristet ausgestellt. Rechtsmittelfrist
gegen die ablehnende Entscheidung der
Ausländerbehörde: ein Monat

weiterführende
Informationen

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/migration/aufen
thaltsrecht/freizuegigkeit-eu-buerger/freizuegigkeit-eu-
buerger-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt
/ZuwandererEuropa/zuwanderereuropa-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/euro
pa/brexit/brexitartikel.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/theme
n/migration/freizuegigkeit/freizuegigkeit-liste.html

Hinweise Weil die Schweiz nicht der EU oder dem EWR angehört,
gilt für Schweizer eine andere Regelung. Das
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Aufenthaltsrecht für Staatsangehörige der Schweiz
richtet sich nach dem Abkommen zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
andererseits über die Freizügigkeit.
Am 1. Februar 2020 wurde der Austritt des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der
Europäischen Union vollzogen. Für
freizügigkeitsberechtigte britische Staatsangehörige
und ihre Familienangehörigen galt das
Freizügigkeitsrecht zunächst bis zum 31. Dezember
2020 weiter.
Die zuständige Ausländerbehörde erteilt
Informationen darüber, welche Regelungen ab dem 1.
Januar 2021 im Einzelfall zur Anwendung kommen

Rechtsbehelf Gegen eine ablehnende Entscheidung der
Ausländerbehörde kann allgemeine Leistungsklage auf
Erteilung der Bescheinigung über das
Daueraufenthaltsrecht erhoben werden.

Kurztext • Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht
Ausstellung für freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger
• Nach fünf Jahren eines ständigen, rechtmäßigen
Aufenthalts im Bundesgebiet können Staatsangehörige
der Europäischen Union (EU) oder eines Staates des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR: Norwegen,
Island und Liechtenstein) ein Daueraufenthaltsrecht
erwerben und die Ausstellung einer Bescheinigung
über das Daueraufenthaltsrecht beantragen.
• Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht wird
von der Ausländerbehörde ausgestellt, nachdem das
Vorliegen der erforderlichen Aufenthaltszeiten geprüft
wurde
• Kein ununterbrochener Aufenthalt in Deutschland
erforderlich;
  • insgesamt sechs Monate im Jahr,
  • Ableistung des Wehrdienstes oder eines
Ersatzdienstes sowie
  • einmalig für bis zu zwölf aufeinander folgende
Monate aus wichtigem Grund
• folgende Abwesenheiten vom Bundesgebiet sind
unbeachtlich:
• Im Einzelfall kann die Ausländerbehörde die
Rechtmäßigkeit der zurückgelegten Aufenthaltszeiten
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überprüfen, d.h. ob für den gesamten Zeitraum die
Voraussetzungen des Freizügigkeitsrechts erfüllt
wurden.
• Bescheinigung dient lediglich der Bestätigung, dass
das Daueraufenthaltsrecht erworben wurde (kein
Verwaltungsakt)
• Unter bestimmten Voraussetzungen kann bereits vor
Ablauf von fünf Jahren ein Daueraufenthaltsrecht
erworben werden; Klärung, ob ein
Ausnahmetatbestand vorliegt, erfolgt durch die
zuständige Ausländerbehörde.
• Abwesenheit von mehr als zwei aufeinander
folgenden Jahren kann den Verlust des
Daueraufenthaltsrechts zur Folge haben.
• Bescheinigung wird unbefristet ausgestellt
• Bescheinigung ist kein Ausweisdokument; mit ihr
kann nicht die Identität nachgewiesen werden (trägt
kein Lichtbild, muss nicht aktualisiert werden)
• Bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, ist die Zustimmung einer
personensorgeberechtigten Person erforderlich.
• Je nach Ausländerbehörde ist die Beantragung über
das Internet oder persönlich möglich
• Erteilung der Bescheinigung ist gebührenpflichtig;
Zeitpunkt und Form der Bezahlung variieren
Zuständig: die für den Wohnsitz der antragstellenden
Person zuständige Ausländerbehörde

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle Die für den Wohnsitz der antragstellenden Person
zuständige Ausländerbehörde

Formulare • Onlineverfahren vereinzelt möglich
• Schriftform erforderlich: ja
• Persönliches Erscheinen erforderlich: ja

Ursprungsportal Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht für
freizügigkeitsberechtigte EU-/EWR-Bürger beantragen,
Apply for a certificate of permanent residence for
EU/EEA citizens entitled to freedom of movement

Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht für freizügigkeitsberechtigte EU-/EWR-Bürger ... Heruntergeladen am
99010016012001, 99010016012001 20.06.2025 8


